
 

 

 
 

 

 

Satzung  

 
des Schulfördervereins 

VG Baunach 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen „Schulförderverein VG Baunach“.  
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz  
„e.V.“.  

(2) Sitz des Vereins ist Baunach.  

(3) Das Gründungsjahr ist 2022. Geschäftsjahr ist das Schuljahr gem. Art. 5 Abs. 1 S. 1 BayEUG.  

 

§ 2 Zweck  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Anerkennung der gemeinnützigen Tätigkeit als 
besonders förderungswürdig im Sinne des § 10b Abs. 1 EStG ist Satzungsgrundlage.  

(2) Der Verein verfolgt den Zweck, die körperliche, geistige und seelische Entwicklung aller Personen 
der Schulfamilie (d. h. Schüler, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal) der Grund- und 
Mittelschule Baunach zu unterstützen und fördert die Bildung und Erziehung sowie die Stärkung der 
Öffentlichkeitsarbeit.  

(3) Der Verein ist ein Förderverein im Sinn von § 58 Nr. 1 AO und sammelt Spenden diverser Art für 
die Grund- und Mittelschule Baunach. Er verfolgt hierbei den Zweck, der Grund- und Mittelschule 
Baunach finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Unterstützung zu verschaffen, um 
ausgesuchte Projekte oder Anschaffungen zu realisieren.  

 



 

§ 3 Gemeinnützigkeit  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Vereinsämter sind Ehrenämter.  

 

§ 4 Mitgliedschaft  

(1) Jede natürliche Person und juristische Person öffentlichen und privaten Rechts kann Mitglied des 
Vereins werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des 
gesetzlichen Vertreter/s. Das Stimmrecht von Jugendlichen unter 15 Jahren wird durch den 
gesetzlichen Vertreter ausgeübt.  

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Im Fall 
der Ablehnung eines Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen.  

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds, freiwilligen Austritt, Ausschluss, Streichen aus 
der Mitgliederliste und bei Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person.  

(4) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem  
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss des Geschäftsjahres unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.  

(5) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch Beschluss des Vorstands erfolgen, wenn das Mitglied 
in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Vor dem Ausschluss ist das 
betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen die 
Entscheidung Berufung an den Vorstand einlegen, über die die Mitgliederversammlung entscheidet.  

(6) Die Streichung eines Mitglieds aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand, wenn das 
Mitglied mit zwei Jahresbeiträgen im Verzug ist und diesen Betrag auch nach einmaliger schriftlicher 
Mahnung durch den Vorstand nicht innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab der Absendung der 
Mahnung an die letztbekannte Adresse des Mitglieds, in voller Höhe entrichtet. In der Mahnung  
muss der Vorstand auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hinweisen.  

 

 

 



 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
1. Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins teilzunehmen, An-  
träge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme,  
die nur persönlich abgegeben werden kann.  
2. Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge zu entrichten.  
3. In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag den Beitrag ermäßigen oder erlassen, wenn das  
Mitglied den Verein durch gemeinnützige Arbeit fördert.  
4. Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag. 

 

§ 6 Mitgliedsbeitrag  

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Jahresbeiträge und deren Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

 

§ 7 Finanzierung des Vereins und Verwendung von Vereinsmitteln  
 
(1) Der Verein finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen, deren Höhe in der Mitgliederver-  
sammlung festgesetzt wird, Spenden und Zuwendungen.  
(2) Mittel des Vereins dürfen neben den Kosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Vereinsführung stehen, nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  
(3) Es ist jeweils vom Vorstand zu prüfen, ob vorgesehene Ausgaben auf Grund einer gesetzlichen  
Verpflichtung aus öffentlichen Mitteln finanziert werden können.  
(4) Am Schluss des Kalenderjahres wird eine Kassenprüfung durch zwei Vereinsmitglieder, die nicht  
dem Vorstand angehören dürfen und von der Mitgliederversammlung zu wählen sind, vorgenom-  
men. Über das Ergebnis ist der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

 

§ 8 Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

§ 9 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus  
dem Vorsitzenden,  

dem stellvertretenden Vorsitzenden,  
dem Schriftführer und  
dem Kassenwart.  

(2) Die Aufgabenverteilung wird nach der Geschäftsordnung bestimmt  



 

(3) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind befugt, den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich jeweils einzeln zu vertreten. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende 
zur Vertretung nur befugt im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden. Im Innenverhältnis bedarf es 
zu Rechtsgeschäften mit einem Betrag über 5.000 (fünftausend) Euro der vorherigen Zustimmung 
durch den Vorstand gemäß (1).  

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur 
Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von zwei Jahren 
gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden 
eines Vorstandsmitglieds kann sich der Vorstand durch ein Ersatz-Vorstandsmitglied aus dem Kreis 
der Vereinsmitglieder durch Vorstandsbeschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.  

(5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen 
Organ durch Satzung zugewiesen sind.  

Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:  
- Führung der laufenden Geschäfte,  
- Vorbereitung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,  
- Einberufung der Mitgliederversammlung,  
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
- ordnungsgemäße Verwaltung des Vereinsvermögens wie Vorbereitung eines etwaigen  
  Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichts, Vorlage der  
  Jahresplanung,  
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse und Streichung von Mitgliedern,  
- Auswahl und Aufsicht der für den Verein tätigen Personen (z.B. Honorarkräfte).  

(6) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann eine jährliche 
pauschale Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder beschließen.  

 

§ 10 Sitzung des Vorstands  

(1) Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche vorher einzuladen.  

(2) Eine Tagesordnung ist nicht erforderlich.  

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend ist. Der 
Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit;  
jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 
beziehungsweise des die Sitzung leitenden Vorstandsmitglieds.  

(4) Über die Sitzung des Vorstandes ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und 
das Abstimmungsergebnis enthalten.  

 



 

§ 11 Kassenführung  

(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus Beiträgen 
und Spenden aufgebracht.  

(2) Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu erstellen. 
Zahlungen größer 1.000 (eintausend) Euro bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden, im Fall seiner 
Verhinderung des stellvertretenden Vorsitzenden.  

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils auf zwei Jahre gewählt werden, zu 
prüfen.  

 

§ 12 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einmal jährlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von vier Wochen per Email, bei Nichtvorliegen einer Email-Adresse schriftlich 
einberufen. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt 
gegebene Adresse gerichtet wurde.  

(2) Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt, wenn das 
Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 40% der Vereinsmitglieder oder die Mehrheit des 
Vorstands dies schriftlich und unter Angaben von Gründen verlangen.  

(3) Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Die Tagesordnung 
ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin 
schriftlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.  

(4) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:  

- Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,  
- Wahl und Abberufung der Kassenprüfer,  
- Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung,  
- Entgegennahme des Kassenberichts,  
- Entgegennahme des Tätigkeitsberichts,  
- Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung und eine Beitragsordnung,  
- Zustimmung zum vom Vorstand erstellten Jahresplan und dem etwaigen Haushaltsplan,  
- Beschlussfassung über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand. - -
- Genehmigung der Jahresrechnung  

 

 

 

 

 



 

§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem 
Wahlausschuss übertragen werden.  

(2) In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Die Mitgliederversammlung ist 
unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung 
besonders hinzuweisen.  

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen;  
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins 
ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen - mindestens ¼ der 
stimmberechtigten Mitglieder sowie 2 Vorstandsmitglieder - erforderlich. Sollte bei der 1. Sitzung die 
erforderliche ¼ Mehrheit nicht erreicht werden, so ist bei der 2. Sitzung die einfache Mehrheit der 
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder ausreichend. 

(4) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die 
Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder 
dies beantragt.  

(5) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift muss Ort und Zeit der Versammlung, die 
Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die 
Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten.  

 

§ 14 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens  

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine zu diesem Zweck einberufene 
Mitgliederversammlung.  

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen 
an die Grund- und Mittelschule Baunach, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke gem. § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.  

(3) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt, sind der 1. Vorsitzende und der 
Kassenwart Liquidatoren.  
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§ 15 Inkrafttreten  

Vorstehende Satzung wurde am 24.03.2022 in Baunach von der Gründungsversammlung beschlossen 
und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

 

__________________________________  __________________________________ 
Alexander Gruber    Rudolf Hennemann 

 

__________________________________  __________________________________ 
Mareen Schönfelder    Tobias Roppelt 

 

__________________________________  __________________________________ 
Dominik Czepluch    Daniel Salomon 

 

__________________________________  __________________________________ 
Frank Böttinger    Tanja Seits 

 

__________________________________  __________________________________ 
Steffi Leimeister    Volker Dumsky 

 

 


